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ab. Wer stimmt dem zu? – SPD, Grüne, CDU, FDP 
und AfD stimmen zu. Gegenstimmen? – Sehen wir 
nicht. Enthaltungen? – Sehen wir auch nicht. Damit 
ist Gesetzentwurf Drucksache 17/12774 einstim-
mig beschlossen und verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

21 Gesetz zur Sicherung von Schul- und Bil-
dungslaufbahnen im Jahr 2021 (Zweites Bil-
dungssicherungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13092 

erste Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt werden 
zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 3). 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs an den 
Ausschuss für Schule und Bildung – federführend – 
sowie an den Wissenschaftsausschuss. Gegenstim-
men? – Nein. Enthaltungen? – Auch nicht. Gesetz-
entwurf Drucksache 17/13092 ist einstimmig so 
überwiesen. 

Ich rufe auf: 

22 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaats-
vertrages 2021 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12978 

erste Lesung 

Hier hat Herr Minister Reul seine Einbringungsrede 
zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 4). 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs an den 
Hauptausschuss – federführend –, an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen, an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie 
an den Innenausschuss. Gibt es Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Auch nicht. Gesetzentwurf Druck-
sache 17/12978 ist überwiesen. 

Ich rufe auf: 

23 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13033 

erste Lesung 

Herr Minister Wüst hat seine Einbringungsrede eben-
falls zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 5). 

Wir können abstimmen. Der Ältestenrat empfiehlt die 
Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 
17/13033 an den Verkehrsausschuss – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen. Wer stimmt dem zu? – Gibt es 
Gegenstimmen? – Nicht. Enthaltungen? – Auch 
nicht. Gesetzentwurf Drucksache 17/13033 ist 
überwiesen. 

Ich rufe auf: 

24 Wohnungslosigkeit in NRW: Partizipationsmög-
lichkeiten der Menschen verbessern! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13069 

Hier ist heute keine Aussprache vorgesehen. 

Wir können abstimmen. Der Ältestenrat empfiehlt die 
Überweisung des Antrags Drucksache 17/13069 an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales; 
die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
nach Vorlage der Beschlussvorlage des Ausschus-
ses erfolgen. Wer ist dafür? – Will jemand nicht über-
weisen? – Sehen wir nicht. Enthalten tut sich auch 
niemand. Damit ist Antrag Drucksache 17/13069  
so überwiesen.  

Ich rufe auf: 

25 Sexualisierte Gewalt im Sport – Intervention 
stärken, fachspezifische Beratungs- und Be-
treuungsangebote ausbauen und Opfer kon-
sequent schützen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13076 

Eine Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt ist 
nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/13076 an den Sportausschuss – federführend –, an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend; die abschließende Beratung und Abstimmung 
erfolgen nach Vorlage der Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses. Wer stimmt dem zu? – 
Danke schön. Gibt es Gegenstimmen? – Nein. Ent-
haltungen? – Sehen wir auch nicht. Damit ist Antrag 
Drucksache 17/13076  einstimmig so überwiesen. 

Ich rufe auf: 
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Anlage 4  

Zu TOP 22 – Gesetz zur Umsetzung des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 – zu Protokoll 
gegebene Rede 

Herbert Reul, Minister des Innern:  

Die Bestimmungen des Ausführungsgesetzes 
NRW zum Glücksspielstaatsvertrag sind auf den 
aktuell geltenden Glücksspielstaatsvertrag abge-
stimmt. 

Resultierend aus den Neuerungen im Glücks-
spielstaatsvertrag 2021 sind eine ganze Reihe 
von Änderungen im Ausführungsgesetz erforder-
lich. Das meiste ist redaktioneller Art. Aber es 
müssen auch Regelungen im Ausführungsgesetz 
aufgehoben werden, weil es zukünftig diesbezüg-
liche Vorgaben im Glücksspielstaatsvertrag selbst 
gibt. 

Zuständigkeiten in Nordrhein-Westfalen müssen 
geändert werden, weil viele Aufgaben in den Zu-
ständigkeitsbereich der neugeschaffenen Ge-
meinsamen Glücksspielbehörde der Länder in 
Sachsen-Anhalt fallen. 

Von der im Glücksspielstaatsvertrag 2021 vorge-
sehenen Möglichkeit, eine befristete und auf drei 
am 1. Januar 2020 bestehende Verbundspielhal-
len begrenzte Ausnahme vom Verbot der Mehr-
fachkonzessionen vorzusehen, soll Gebrauch ge-
macht werden. 

Für die Lotto-Annahmestellen wird von der Öff-
nungsklausel des § 29 Absatz 6 des Glücksspiel-
staatsvertrags 2021 Gebrauch gemacht und für ei-
nen Übergangszeitraum von drei Jahren weiterhin 
die Vermittlung staatlicher Sportwetten in Annah-
mestellen ermöglicht. 

Hinsichtlich der Mindestabstände von Spielhallen 
zueinander wird die Möglichkeit geschaffen, dass 
diejenigen Spielhallen, die besondere qualitative 
Anforderungen erfüllen und zertifiziert worden 
sind, zueinander einen geringeren Abstand von 
100 Metern einhalten müssen. 

Der generelle Mindestabstand für Spielhallen zu-
einander bleibt bei 350 Metern. Die Mindestab-
stände zu öffentlichen Schulen und Kinder- und 
Jugendeinrichtungen bleiben unverändert bei 350 
Metern – auch für Wettvermittlungsstellen. Der 
Mindestabstand von Wettvermittlungsstellen wird 
auf 100 Meter festgelegt. 

Dies trägt den Erkenntnissen aus den laufenden 
Erlaubnisverfahren Rechnung, dass eine erhebli-
che Reduzierung der Wettvermittlungsstellen be-
reits durch den Abstand zu Kinder- und Jugend-
einrichtungen erfolgen wird. 

Schließlich müssen Regelungen im Spielbankge-
setz an den Text des neuen Glücksspielstaatsver-
trag 2021 angepasst werden. 
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